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Mit dem Bezugsrundschreiben wurden die neue Praktikantenrichtlinie des Bundes 
und der Mustervertrag bekannt gegeben. 

Der Mustervertrag wurde unter Ziffer 4 (Pflichten der Dienststelle) geändert und wird 
hiermit in der nunmehr gültigen Fassung bekannt gegeben. 

Zur Anwendung der Praktikantenrichtlinie ergehen die nachfolgenden Hinweise. 
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1.  Geltungsbereich (Ziffer 1) 

Die Praktikantenrichtlinie gilt für Praktikantinnen und Praktikanten, die ein Praktikum 
in einer Bundesbehörde einschließlich deren nachgeordneten Behörden absolvieren. 

Praktikantinnen und Praktikanten sollen während des Praktikums Kenntnisse erlan-
gen, die sie auf ihre spätere Ausbildung, Studium oder Beruf vorbereiten oder sie 
begleitend während einer Berufs- oder Hochschulausbildung unterstützen. Dies be-
deutet, dass Praktikantinnen und Praktikanten nur eingesetzt werden dürfen, um be-
rufliche Fertigkeiten, Kenntnisse, Fähigkeiten und berufliche Erfahrungen zu erwer-
ben, ohne dass es sich um eine systematische Berufsausbildung handelt. Praktikan-
tinnen und Praktikanten besetzen keine Dienstposten und sind auch keine zusätzli-
chen Arbeitskräfte, sondern werden zu Ausbildungs- und Lernzwecken tätig und be-
treut. Im Vordergrund eines jeden Praktikums muss der Ausbildungs- und Lernzweck 
stehen. 

Vom Geltungsbereich dieser Richtlinie werden nur Praktikantinnen und Praktikanten 
erfasst, die entweder ein Pflichtpraktikum nach Ziffer 1 Buchst. a der Richtlinie  
absolvieren oder freiwillige Praktika von bis zu drei Monaten nach Ziffer 1 Buchst. b 
oder c. 

1.1  Pflichtpraktika (Ziffer 1 Buchst. a) 

Pflichtpraktika sind Bestandteil einer Schul-, Berufsschul- oder Hochschulausbildung 
und aufgrund einer schulrechtlichen Bestimmung, einer Ausbildungsordnung, einer 
hochschulrechtlichen Bestimmung oder im Rahmen einer Ausbildung an einer ge-
setzlich geregelten Berufsakademie verpflichtend vorgeschrieben. Die Begriffe 
„schulrechtliche Bestimmung“ und „hochschulrechtliche Bestimmung“ sind weit aus-
zulegen. Auch Zulassungsordnungen, die für die Aufnahme eines Studiums ein Prak-
tikum verpflichtend vorsehen, fallen hierunter. Zu den Pflichtpraktika zählen z. B. 
Praktika von Schülern aller Schulformen, Praktika von  Berufsfachschülerinnen und 
Berufsfachschülern sowie Fachhochschülerinnen und Fachhochschülern.  

Berufspraktika, die nicht unter den TVPöD fallen und im Anschluss an einen berufs-
abschließenden Schulabschluss oder nach Erreichen eines akademischen Grades 
wie Bachelor, Master oder Diplom für die staatliche Anerkennung verpflichtend zu 
leisten sind, fallen ebenso unter Ziffer 1 Buchst. a der Richtlinie.  

Sehen Studiengänge ein Praktikum als Wahlpflichtmodul (Wahl zwischen einem 
Praktikum oder Seminar, Hausarbeit, Forschungsaufenthalt etc.) vor und entscheidet 
sich eine Studentin oder ein Student für ein Praktikum, gilt dieses als Pflichtpraktikum 
nach dieser Richtlinie. 

Mit Praktikantinnen und Praktikanten ausländischer Hochschulen, deren Studienord-
nungen keine verpflichtenden Praktika vorsehen, können nur freiwillige Praktika nach 
Ziffer 1 Buchst. c vereinbart werden (siehe unten Ziffer 1.3). 
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Bei der Durchführung von Praktika im Rahmen von dualen Studiengängen gibt es 
keine klare gesetzliche Regelung. Bei ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen 
wird neben dem Studienabschluss auch ein Abschluss in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf vermittelt. Pflichtpraktika im Rahmen eines solchen Studienganges sind 
Teil der Berufsausbildung und fallen daher unter die Praktikantenrichtlinie. Bei pra-
xisorientieren dualen Studiengängen kommt es auf die Ausgestaltung des Prakti-
kums an. Liegt dem Praktikum eine (hoch)-schulrechtliche Bestimmung (oder eine 
Kooperationsvereinbarung mit einer Hochschule) zugrunde, kann ein Pflichtprakti-
kum nach Ziffer 1 Buchst. a vereinbart werden. Wird das Praktikum nicht aufgrund 
einer (hoch)-schulrechtlichen Bestimmung durchgeführt, ist i. d. R. ein Arbeitsver-
hältnis vereinbart, auf das der TVöD Anwendung findet. 

1.2  Freiwillige Praktika zur Berufsorientierung (Ziffer 1 Buchst. b) 

Berufsorientierungspraktika sind solche, die vor Aufnahme einer Berufsausbildung 
oder eines Studiums durchgeführt werden. Hierunter fallen z. B. Praktika von Abitu-
rienten vor Aufnahme eines Studiums oder Praktika von Schülern vor Aufnahme ei-
ner Ausbildung. Das Praktikum muss zur Studien- oder Ausbildungsorientierung 
durchgeführt werden. Hat sich eine Praktikantin oder ein Praktikant bereits für ein 
bestimmtes Studium eingeschrieben oder einen Ausbildungsplatz in Aussicht und 
dient das Praktikum nur zur Überbrückung der Zeit bis zum Studien- oder Ausbil-
dungsbeginn, liegt kein Praktikum i. S. dieser Ziffer vor. 

Ein Orientierungspraktikum ist nicht auf die erstmalige Studien- oder Berufswahl be-
schränkt. Ein solches kann auch bei einem Studienwechsel, nach einem Studienab-
bruch oder vor Aufnahme eines Zweitstudiums vereinbart werden. Entscheidend ist, 
dass das Praktikum im Vorfeld einer (neuen, weiteren) Berufs- oder Studienwahl 
durchgeführt wird. Da der Gesetzgeber keine klaren Vorgaben gemacht hat, kommt 
es hier immer auf eine Prüfung im Einzelfall an.  

Ein Orientierungspraktikum liegt jedenfalls nicht vor, wenn das Praktikum nach einem 
Bachelorabschluss und vor dem folgenden Masterstudiengang durchgeführt wird. 
Hier liegt bereits eine eindeutige Berufsorientierung vor. Ebenso liegt kein Orientie-
rungspraktikum vor, wenn sich ein Studium an eine Berufsausbildung anschließt, das 
zum gleichen Berufsbild gehört.  

1.3  Freiwillige Praktika begleitend zur Berufs- oder Hochschulausbildung 
(Ziffer 1 Buchst. c) 

Berufs- oder studienbegleitende freiwillige Praktika sind solche, die während einer 
Berufsausbildung oder eines Studiums durchgeführt werden und die nicht in der 
Schul-, Berufsschul- oder Studienordnung verpflichtend vorgesehen sind. Derartige 
Praktika dienen der Vertiefung der erworbenen Kenntnisse und dem Erwerb von be-
ruflichen Erfahrungen. Berufs- oder studienbegleitende Praktika können zusätzlich zu 
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einem Pflichtpraktikum oder freiwilligen Praktikum zur Berufsorientierung, auch in 
derselben Behörde oder einer anderen Bundesbehörde, durchgeführt werden.  

Die Einschränkung „wenn nicht zuvor ein solches Praktikumsverhältnis bei einer 
Bundesbehörde bestanden hat“ bezieht sich nur auf freiwillige Praktika nach Ziffer 1 
Buchst. c der Richtlinie. Um sicherzustellen, dass der Praktikant oder die Praktikantin 
nicht bereits ein solches Praktikum in einer anderen Bundesbehörde durchgeführt 
hat, hat er oder sie eine entsprechende Erklärung abzugeben (siehe auch Fußnote 3 
zu § 1 des Mustervertrages). Die Erklärung ist aus Beweisgründen zu den Akten zu 
nehmen oder im Vertrag festzuhalten.  

1.4  Praktika, die nicht unter den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen  

Die nachfolgenden Praktika fallen nicht unter die Richtlinie, weil entweder andere 
gesetzliche oder tarifvertragliche Regelungen zur Anwendung kommen oder die Kos-
ten des Praktikums durch einen anderen Träger übernommen werden.  

a)  Praktika, die unter das Mindestlohngesetz (MiLoG) fallen 

Grundsätzlich gilt das MiLoG für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Nach § 22 
Abs. 1 Satz 2 MiLoG gelten auch Praktikantinnen und Praktikanten als Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer im Sinne des MiLoG. Sie haben somit grundsätzlich An-
spruch auf Zahlung des Mindestlohns. Ausgenommen von der Pflicht zur Zahlung 
des Mindestlohns sind jedoch Pflichtpraktika und bestimmte freiwillige Praktika mit 
einer Dauer von bis zu drei Monaten (§ 22 Abs. 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3 MiLoG). 
Für solche Praktika, die bei einer Bundesbehörde einschließlich deren nachgeordne-
ten Behörden absolviert werden, gilt diese Richtlinie (siehe oben Ziffer 1.1 bis 1.3). 

Praktikanten, für die das MiLoG Anwendung findet, fallen nicht unter diese Richtlinie. 
Mit diesen Praktikanten kann ein entsprechender Vertrag unter Vereinbarung des 
gesetzlichen Mindestlohnes abgeschlossen werden. 

b)  Praktika, die unter den TVPöD fallen 

Für besondere Praktikumsverhältnisse gilt der Tarifvertrag für Praktikantin-
nen/Praktikanten des öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009. Unter 
diesen Tarifvertrag fallen bestimmte Berufspraktika, z. B. die der Sozialarbeiter, Er-
zieher und Kinderpfleger. Solche Praktika sind in besonderen Ausbildungsvorschrif-
ten vorgesehen und in der Regel in eine mehrjährige Ausbildung integriert und fallen 
nicht unter diese Richtlinie. 

c)  Personen, die aufgrund anderweitiger Regelungen in einem öffentlich-
rechtlichen Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen 

Hierunter fallen z. B. Rechtsreferendare. Verbringt dieser Personenkreis im Rahmen 
des Referendariats eine erforderliche Stage in einer Behörde, handelt es sich nicht 
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um ein Praktikum i. S. dieser Richtlinie, sondern um einen Vorbereitungsdienst, der 
als öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis ausgestaltet ist. 

Ebenfalls nicht unter den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen Beamtenanwärter, 
die an Fachhochschulen des Bundes oder der Länder ein (duales) Studium zum Dip-
lom-Verwaltungswirt (FH) absolvieren. Diese Studierenden stehen in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund bzw. zur Landesbehörde. 

d)  Personen, die Leistungen anderer öffentlicher Träger erhalten 

Personen, die ein Praktikum absolvieren, weil die Integration in den Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt im Vordergrund steht, fallen nicht unter die Praktikantenrichtlinie. 
Hierzu zählen z. B. Praktika im Rahmen der beruflichen Rehabilitation, Praktika von 
Berufs- und Zeitsoldaten (die z. B. an den Universitäten der Bundeswehr ein Studium 
absolvieren), Eingliederungsmaßnahmen, Umschulungen oder berufliche Weiterbil-
dungen. Die Kosten hierfür werden i. d. R. von anderen öffentlichen Trägern, wie der 
Bundesagentur für Arbeit oder der Deutschen Rentenversicherung Bund übernom-
men. Es gelten dann die jeweiligen Praktikumsbedingungen dieser öffentlichen Trä-
ger. 

Nicht unter den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen auch Hochschulabsolventen 
und Postgraduierte, die z. B. im Anschluss an ein Studium in ein von einem öffentli-
chen Träger finanziertem Stipendienprogramm aufgenommen sind, in dessen Verlauf 
ein Praktikum verpflichtend vorgesehen ist.  

e)  Personen, bei denen nicht der Ausbildungs- und Lernzweck im Vordergrund 
steht, sondern die eine Arbeitsleistung erbringen 

Steht nicht der Ausbildungs- und Lernzweck im Vordergrund, sondern wird eine ech-
te Arbeitsleistung erbracht, handelt es sich - unabhängig von der Bezeichnung des 
Vertragsverhältnisses -  nicht um ein Praktikum i. S. der Richtlinie, sondern um ein 
Arbeitsverhältnis. Dieses unterliegt den arbeitsrechtlichen Regelungen, d. h. Bun-
desurlaubsgesetz, Entgeltfortzahlungsgesetz und auch ggf. auch das Mindestlohn-
gesetz finden Anwendung. 

2.  Dauer von Praktika (Ziffer 2) 

2.1  Praktikumsdauer bei Pflichtpraktika (Ziffer 1 Buchst. a) 

Die Dauer von Pflichtpraktika ist in der jeweiligen schulrechtlichen Bestimmung, der 
Ausbildungsordnung oder der hochschulrechtlichen Bestimmung vorgeschrieben. 
Eine zeitliche Beschränkung ist daher nicht vorgesehen. Pflichtpraktika von Schüle-
rinnen und Schülern, die aufgrund einer schulrechtlichen Bestimmung durchgeführt 
werden, können auch sehr kurz sein (z. B. dreiwöchige Pflichtpraktika in der 9. Klas-
se).  
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Sieht eine schul- oder hochschulrechtliche Bestimmung oder Ausbildungsordnung 
eine Mindestdauer vor (z. B. mindestens 8 Wochen), so darf das Pflichtpraktikum 
diesen Mindestzeitraum nicht überschreiten.  

Die Vereinbarung einer kürzeren als der vorgeschriebenen Dauer ist möglich, wenn 
bereits ein anderes Praktikum auf die vorgeschriebene Dauer anrechenbar ist.  

2.2  Praktikumsdauer von freiwilligen Praktika (Ziffer 1 Buchst. b und c) 

Freiwillige Praktika im Rahmen dieser Richtlinie dürfen die Dauer von drei Monaten 
nicht übersteigen.  

Orientierungspraktika nach Ziffer 1 Buchst. b können in mehreren Dienststellen oder 
Behörden des Bundes vereinbart werden, wenn im konkreten Einzelfall die Voraus-
setzungen für die Durchführung eines solchen Praktikums vorliegen. Ein Orientie-
rungspraktikum in ein und derselben Dienststelle oder Behörde darf die Gesamtdau-
er von drei Monaten nicht überschreiten. Innerhalb dieser Gesamtdauer kann das 
Praktikum in dieser Dienststelle oder Behörde z. B. in zwei Abschnitte aufgeteilt wer-
den.  

Ein freiwilliges berufs- oder studienbegleitendes Praktikum nach Ziffer 1 Buchst. c 
darf hingegen nur in einer einzigen Dienststelle oder Behörde des Bundes durchge-
führt werden (siehe oben Ziffer 1.3), auch wenn die maximale Dauer von drei Mona-
ten nicht ausgeschöpft wird. Ein Aufteilen des Praktikums z. B. in zwei Abschnitte ist 
nicht zulässig.  

Ein Orientierungspraktikum nach Ziffer 1 Buchst. b und ein freiwilliges berufs- oder 
studienbegleitendes Praktikum nach Ziffer 1 Buchst. c kann in ein und derselben 
Dienststelle oder Behörde durchgeführt werden, wenn die Voraussetzungen für die 
Durchführung des jeweiligen Praktikums vorliegen (siehe oben Ziffer 1.2 und 1.3).  

Ein freiwilliges Praktikum nach Ziffer 1 Buchst. b oder c kann auch in derselben 
Dienststelle oder Behörde durchgeführt werden, wenn vor oder nach diesem freiwilli-
gen Praktikum ein Pflichtpraktikum nach Ziffer 1 Buchst. a durchgeführt wurde bzw. 
durchgeführt werden soll.  

3.  Aufwandsentschädigung/Vergütung (Ziffer 3.1) 

3.1  Aufwandsentschädigung für Pflichtpraktika (Ziffer 3.1 Abs. 1) 

Die Dienststellen können Praktikantinnen und Praktikanten, die ein Pflichtpraktikum 
nach Ziffer 1 Buchst. a der Richtlinie absolvieren, zum Ausgleich ihrer entstehenden 
finanziellen Belastungen eine Aufwandsentschädigung1 zahlen. Eine Verpflichtung 
zur Zahlung einer Aufwandsentschädigung besteht nicht, weil Pflichtpraktikantinnen 

                                            
1 Unter dem Begriff der Aufwandsentschädigung ist nicht der steuerrechtliche Begriff zu verstehen, 
wonach Aufwandsentschädigungen steuerfrei bleiben.  
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und Pflichtpraktikanten i. d. R. im Rahmen ihrer zugrunde liegenden sozialen Ver-
hältnisse ausreichend abgesichert sind. Erhalten Pflichtpraktikantinnen und Pflicht-
praktikanten eine finanzielle Aufwandsentschädigung, sollte diese in der Regel min-
destens 300,00 Euro monatlich betragen.  

Die Zahlung einer Aufwandsentschädigung ist im Praktikumsvertrag zu vereinbaren.  

3.2.  Vergütung für freiwillige Praktika (Ziffer 3.1 Abs. 2) 

Praktikantinnen und Praktikanten, die nach Ziffer 1 Buchst. b und c ein freiwilliges 
Praktikum absolvieren, haben immer Anspruch auf Zahlung einer angemessenen 
Vergütung (§ 26 i. V. m. § 17 BBiG). Dies gilt auch für die Durchführung von Teilzeit-
praktika (siehe dazu auch unten Ziffer 3.3). Die Dienststellen haben bei der Ent-
scheidung der Angemessenheit der Vergütung einen Ermessensspielraum. So kön-
nen z. B. die Vorbildung der Praktikantin oder des Praktikanten, die Art des Prakti-
kums und die Dauer des Praktikums Berücksichtigung finden. Praktikumsleistung, 
Betreuungsaufwand und Höhe der Vergütung sollen dabei in einem angemessenen 
Verhältnis stehen.  

Bei der Bemessung der Höhe der Vergütung kann beispielsweise die Vergütung für 
Auszubildende nach dem TVAöD - Besonderer Teil BBiG - herangezogen werden. 
Auch eine Vergütung nach dem TVöD kann als angemessen erachtet werden. 

Im Rahmen des Ermessens können die Dienststellen auch einen angemessenen 
Pauschalbetrag für die Durchführung von freiwilligen Praktika festlegen.  

Hinweis: 
Die Praktikantenrichtlinie regelt nicht mehr den Sonderfall von sog. „Schnupperpraktika“. Bei 
diesen Praktika konnte ein Vergütungsanspruch ausnahmsweise entfallen, wenn es sich um 
kurzzeitige Aufenthalte in der Dienststelle handelte, die nicht der Qualifizierung dienten, son-
dern lediglich dem Kennenlernen eines Berufes oder des Berufslebens allgemein. Nach der 
Neufassung der Richtlinie sind grundsätzlich alle freiwilligen Praktika unabhängig von ihrer 
Dauer angemessen zu vergüten. Die Dienststellen sollten ein freiwilliges Praktikum nur dann 
vereinbaren, wenn ein Ausbildungs- und Lernzweck deutlich erkennbar ist. Bei Praktika von 
nur wenigen Tagen oder Hospitationen in der Dienststelle dürfte dies nicht der Fall sein.  

Hinweis: 
In der Richtlinie finden sich keine Regelungen mehr zur Beschäftigung und Vergütung von 
Praktikanten mit abgeschlossener Ausbildung oder abgeschlossenem Studium (Absolventen). 
Praktika mit diesem Personenkreis sind nur möglich, wenn die Voraussetzungen nach Ziffer 1 
der Richtlinie vorliegen. Praktikantinnen und Praktikanten mit abgeschlossener Berufsausbil-
dung können daher z. B. ein Pflichtpraktikum im Rahmen eines weiterführenden Studiums ab-
leisten. Ebenso sind freiwillige Praktika zur beruflichen Neuorientierung oder studienbeglei-
tend möglich. Gleiches gilt auch z. B. für Bachelor-Absolventen, die einen Masterstudiengang 
absolvieren oder promotionsbegleitende Praktika neben dem Studium. Entscheidend ist die 
Art des durchzuführenden Praktikums und nicht der Ausbildungsgrad der Praktikantin oder 
des Praktikanten. 
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3.3  Höhe von Vergütung oder Aufwandsentschädigung bei Teilzeitpraktika 

Die zu zahlende monatliche Vergütung oder Aufwandsentschädigung gilt für Vollzeit-
praktikantinnen bzw. Vollzeitpraktikanten. Werden Praktikanten teilzeitbeschäftigt, 
erhalten sie die Vergütung in analoger Anwendung des § 24 Abs. 2 TVöD grundsätz-
lich nur anteilig. Es ist jedoch im Einzelfall möglich, auch teilzeitbeschäftigten Prakti-
kantinnen und Praktikanten die volle Vergütung zu zahlen, wenn hierfür berechtigte 
Gründe vorliegen. Solche Gründe können z. B. in der besonderen familiären Situati-
on (Betreuung von Kindern, Pflege von Angehörigen, Behinderung) oder bei sozialer 
Notlage begründet sein, die ein Vollzeitpraktikum nicht möglich machen. 

3.4  Berechnung der Aufwandsentschädigung/Vergütung 

Für die Berechnung der Vergütung oder Aufwandsentschädigung für einzelne Tage 
ist immer ein Monat mit 30 Tagen zugrunde zu legen, unabhängig davon, wie viele 
Tage der Monat tatsächlich hat. Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Finanzen kommt für die Berechnung der anteiligen Vergütung - wie bei den Auszu-
bildenden nach dem TVAöD - grundsätzlich die Bezugsmethode zur Anwendung. Im 
Monat Februar findet allerdings die Abzugsmethode Anwendung. Siehe hierzu auch 
meine Rundmails mit Beispielsfällen vom 6. Juli 2010 und vom 7. September 2010, 
Az. D 5 - 220 210-4/0. 

4.  Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung (Ziffer 3.2) 

4.1  Fortzahlung der Vergütung im Krankheitsfall (Ziffer 3.2.1) 

Praktikantinnen und Praktikanten, die ein freiwilliges Praktikum absolvieren, haben 
nach § 26 i. V. m. § 19 BBiG Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung im Krankheits-
fall bis zur Dauer von sechs Wochen, wenn sie aufgrund einer unverschuldeten 
Krankheit, eines unverschuldeten Unfalls oder sonstiger notwendiger medizinischer 
Maßnahmen das Praktikum nicht durchführen können. Als unverschuldete Krankheit 
gilt auch eine rechtmäßig durchgeführte Sterilisation oder ein rechtmäßig durchge-
führter Schwangerschaftsabbruch.  

Der Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung im Krankheitsfall entsteht entsprechend 
§ 3 Abs. 3 Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG) erst nach vierwöchiger ununterbro-
chener Dauer des Praktikumsverhältnisses.  

Für die Anzeige- und Nachweispflichten gilt § 5 EntgFG entsprechend. Die Praktikan-
tin oder der Praktikant ist verpflichtet, eine Erkrankung und deren voraussichtliche 
Dauer der Dienststelle unverzüglich anzuzeigen. Dauert die Erkrankung länger als 
drei Kalendertage, hat die Praktikantin oder der Praktikant eine ärztliche Bescheini-
gung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer 
spätestens am darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen.  
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4.2  Fortzahlung der Vergütung in sonstigen Fällen (Ziffer 3.2.2) 

Praktikantinnen und Praktikanten, die sich für das Praktikum bereithalten, dieses 
aber ausfällt, haben längstens für die Dauer von sechs Wochen einen Anspruch auf 
Fortzahlung der Vergütung.  

Gleiches gilt, wenn die Praktikantin oder der Praktikant aus einem sonstigen, in ihrer 
oder seiner Person liegenden Grund, unverschuldet nicht an der Praktikumsausbil-
dung teilnehmen kann. Die Umstände müssen in der Person der Praktikantin oder 
des Praktikanten begründet sein. Dies sind z. B. familiäre Gründe (Eheschließung, 
Beerdigung naher Angehöriger) oder auch Umzug, Vorladung von einer Behörde, 
eines Gerichts oder die Ausübung öffentlicher Ämter oder Pflichten.  

Ein in der Person liegender Grund ist nach ständiger Rechtsprechung des BAG auch 
die Erkrankung eines Kindes. Haben Praktikanten einen Anspruch auf Krankengeld 
bei Erkrankung des Kindes nach § 45 SGB V, kommt es zu keiner Auszahlung des 
Krankengeldes. Der Krankengeldanspruch ruht in diesen Fällen, da ein Anspruch auf 
Fortzahlung der Praktikumsvergütung nach § 26 i. V. m. 19 Abs. 1 Nr. 2 b BBiG be-
steht (so auch die Spitzenverbände der Krankenkassen zum Leistungsrecht am 22. 
und 23. Januar 2008).  

4.3  Fortzahlung der Aufwandsentschädigung (Ziffer 3.2.3) 

Wird bei einem Pflichtpraktikum eine Aufwandsentschädigung gezahlt, gelten die 
gleichen Regelungen wie bei der Zahlung einer Vergütung an freiwillige Praktikanten. 
Die Aufwandsentschädigung ist während einer Erkrankung nach Ziffer 3.2.1 sowie 
den sonstigen in Ziffer 3.2.2 der Richtlinie genannten Fällen fortzuzahlen. 

5.  Gewährung von Sachbezügen (Ziffer 3.3 und 3.4)  

Die Richtlinie enthält keine Regelung, die grundsätzliche Aussagen zur Gewährung 
von Sachleistungen trifft. Die Anrechnungsregelung in Ziffer 3.3 der Richtlinie macht 
jedoch deutlich, dass Sachleistungen an Praktikanten gewährt werden können. Dies 
betrifft freiwillige und Pflichtpraktika gleichermaßen. Zu den Sachleistungen gehören 
z. B. freie Unterbringung während des Praktikums (z. B. im Wohnheim), Taxigut-
scheine oder Essensgutscheine.  

Werden Praktikanten Sachleistungen gewährt, sind diese als geldwerte Vorteile 
lohnsteuerpflichtig und unterliegen regelmäßig der Sozialversicherungspflicht. In wel-
cher Höhe Sachbezüge angerechnet werden, wird jährlich in der Sozialversiche-
rungsentgeltVO festgelegt. Für das Jahr 2015 gelten z. B. folgende Werte: 

a)  unentgeltliche Verpflegung (kalendertäglich): 

Frühstück:  1,63 Euro 
Mittagessen:  3,00 Euro 
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Abendessen: 3,00 Euro 
Verpflegung gesamt: 7,63 Euro 

b)  freie Unterkunft (monatlich) 

Jugendlicher/Auszubildender 189,55 Euro 
Volljähriger 223,00 Euro 

Die vorstehenden Beträge sind ausgewählte Beispiele, es existieren zahlreiche De-
tailregelungen und Ausnahmen, die bei der Gewährung von Sachbezügen berück-
sichtigt werden müssen. 

Werden Sachbezüge an freiwillige Praktikanten gewährt, können diese auf die ver-
einbarte Vergütung bis zu Höhe der festlegten Sachbezugswerte angerechnet wer-
den. Die Anrechnung ist begrenzt auf 75 % der Bruttovergütung (§ 26 i. V. m. § 17 
Abs. 2 BBiG). 

Beispiel: 
Ein 21jähriger Praktikant leistet ein freiwilliges Praktikum zur Orientierung für einen Beruf in 
einer Dienststelle und erhält neben einer monatlichen Vergütung von 350,00 Euro einen kos-
tenlosen Platz im Wohnheim und einen Essenzuschuss von 5,00 Euro kalendertäglich. Steu-
er- und sozialversicherungsrechtlich sind neben der Vergütung i. H. v. 350,00 Euro zusätzlich 
Sachbezüge i. H. v. 373,00 Euro zu melden (223,00 Euro für die Unterkunft und 150,00 Euro 
für die Verpflegung).  

Beispiel: 
Die freie Unterkunft und die Verpflegungspauschale sollen auf die Vergütung des Praktikanten 
angerechnet werden. Wegen der Begrenzung auf 75 % der Bruttovergütung erhält der Prakti-
kant daher noch eine Vergütung von 87,50 Euro (angerechnet werden die Sachbezüge bis zur 
Höhe von 262,50 Euro). Steuer- und sozialversicherungsrechtlich ist ein Betrag i. H. v. 460,50 
Euro zu melden (373,00 Euro für Unterkunft und Verpflegung und 87,50 Euro anteilige Vergü-
tung). 

Neben der Praktikantenvergütung oder Aufwandsentschädigung ist nur die Gewäh-
rung von Sachbezügen möglich. Andere finanzielle Leistungen, wie z. B. Jahresson-
derzahlung, Leistungsentgelt oder vermögenswirksame Leistungen dürfen nicht ge-
währt werden. 

6.  Erstattung von Fahrtkosten und Kosten bei notwendigen Dienstreisen 
(Ziffer 4) 

Fahrtkosten für die erstmalige An- und letztmalige Abreise können Praktikantinnen 
und Praktikanten erstattet werden.  

Dienstreisen von Praktikanten stellen eine Ausnahme dar. Sie dürfen nur durchge-
führt werden, wenn sie notwendig sind und dem Lern- und Ausbildungszweck die-
nen. Bei Dienstreisen sind Praktikanten vom Ausbilder zu begleiten.  



 
  

    

 Berlin, 26.02.2015 
Seite 12 von 15 

 

 

 

 
  

 

6.1  Erstattung von Fahrtkosten (Ziffer 4 Abs. 1) 

Die erstmalige Anreise zur Praktikantenstelle und letztmalige Abreise von der Prakti-
kantenstelle stellen keine Dienstreisen dar. 

Die Fahrtkostenerstattung entspricht der Regelung für Auszubildende nach dem 
TVAöD - Besonderer Teil BBiG -. Ausdrücklich Anwendung findet für Praktikantinnen 
und Praktikanten nur der § 10 Abs. 2 Satz 1 TVAöD - Besonderer Teil BBiG -. Das 
heißt, es können die Fahrtkosten für die erstmalige Anreise zum Praktikumsort und 
letztmalige Abreise vom Praktikumsort erstattet werden. Dabei sind nur die Kosten 
einer Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehren-
den Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattungsfähig. Die 
Praktikantinnen und Praktikanten sollten darauf hingewiesen werden, die Möglichkei-
ten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Schülerfahrkarten, Monatsfahr-
karten, BahnCard) auszunutzen. § 10 Abs. 2 Satz 2 TVAöD - Besonderer Teil  
BBiG -, der eine deutlich höhere Erstattung ab einer Entfernung von 100 km vorsieht, 
findet auf Praktikantenverhältnisse keine Anwendung. 

6.2  Erstattung der Kosten bei Dienstreisen (Ziffer 4 Abs. 2) 

Für Dienstreisen, die Praktikantinnen  und Praktikanten im Rahmen ihrer Tätigkeit 
auf Veranlassung der Praktikumsstelle unternehmen, sind die entstandenen Kosten 
in entsprechender Anwendung des Bundesreisekostengesetzes zu erstatten. Dabei 
sind ggf. die weiteren Reisekostenbestimmungen anzuwenden, die auch für die Be-
schäftigten der jeweiligen Dienststelle gelten. Sofern die Regelungen hinsichtlich der 
Erstattung eine Differenzierung von Beschäftigten und Auszubildenden/Anwärtern 
vorsehen, gelten für Praktikantinnen und Praktikanten die Regelungen für Auszubil-
dende/Anwärter entsprechend. 

Die Regelungen für die Erstattung von Kosten bei notwendigen Dienstreisen gelten 
für freiwillige und für Pflichtpraktika gleichermaßen.  

7.  Erholungsurlaub (Ziffer 5) 

Pflichtpraktikantinnen und Pflichtpraktikanten nach Ziffer 1 Buchst. a der Richtlinie 
haben keinen Anspruch auf Erholungsurlaub während ihres Praktikums. Ihnen kann 
jedoch Erholungsurlaub gewährt werden, wenn nicht bereits aufgrund der jeweiligen 
schul- oder hochschulrechtlichen Bestimmung oder der jeweiligen Ausbildungsord-
nung ein vergleichbarer Urlaubsanspruch oder Anspruch auf eine Ferienzeit besteht. 

Praktikantinnen und Praktikanten, die ein freiwilliges Praktikum nach Ziffer 1 Buchst. 
b und c absolvieren und älter als 18 Jahre sind, haben Anspruch auf Erholungsurlaub 
nach §§ 1, 3 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG). Dieser beträgt mindestens 24 Werktage 
im Kalenderjahr (= 4 Wochen) bei einer 6 -Tage- Woche. Bei einer 5-Tage- Woche 
beträgt der Erholungsurlaubsanspruch entsprechend mindestens 20 Arbeitstage im 
Kalenderjahr.  
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Der Urlaub ist anteilig für die Zeit des Praktikums zu gewähren. Ein Teilurlaubsan-
spruch entsteht nur für einen vollen Monat.  

Beispiel: 
Ein Praktikant leistet ein freiwilliges Praktikum an 5 Tagen in der Woche für einen Zeitraum 
von 3 Monaten. Sein Urlaubsanspruch beträgt 5 Tage (20 Arbeitstage Jahresurlaub/12 Mona-
te * 3 Monate Praktikumsdauer). 

Für Praktikantinnen und Praktikanten unter 18 Jahren findet § 19 des Jugendarbeits-
schutzgesetzes (JArbSchG) Anwendung. Danach beträgt der Mindesturlaub abhän-
gig vom Alter der Praktikantin oder des Praktikanten zwischen 25 und 30 Werktagen.  

8.  Steuerpflicht (Ziffer 6) 

Praktikantinnen und Praktikanten sind verpflichtet, dem Arbeitgeber ihr steuerliches 
Identifikationsmerkmal nach § 139a Abgabenordnung mitzuteilen. Die Versteuerung 
der Bezüge [u. a. Praktikantenvergütung, so genannte Aufwandsentschädigung, Ne-
benbezüge (Sachbezüge und/oder geldwerte Vorteile)] erfolgt dann im Lohnsteuer-
abzugsverfahren anhand der von der Finanzverwaltung im ELStAM-Verfahren (Elekt-
ronische LohnSteuerAbzugsMerkmale) bereitgestellten ELStAM-Daten (Lohnsteuer-
abzugsmerkmale). 

9.  Sozialversicherungspflicht (Ziffer 7) 

Die Rundschreiben der Spitzenverbände der Sozialversicherung zur beitrags- und 
versicherungsrechtlichen Beurteilung in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeits-
losenversicherung beschäftigter Studenten, Praktikanten und ähnlicher Personen 
bzw. Teilnehmern an dualen Studiengängen in der jeweils aktuellen Fassung (zuletzt 
herausgegeben am 27. Juli 2004 und 5. Juli 2010) sind zu beachten.  

10.  Regelungen zur Haftung und zur Haftpflichtversicherung (Ziffer 8) 

Ergeben sich während des Praktikums besondere haftungsrelevante Risiken, z. B. 
bei Laborpraktikantinnen oder Laborpraktikanten, sind diese durch die Dienststelle 
abzudecken, sofern sie nicht bereits durch eine private Haftpflichtversicherung abge-
deckt sind. Kosten für eine private Haftpflichtversicherung, die allgemeine Risiken 
abdeckt, sind durch die Dienststelle nicht zu erstatten. 

11.  Unfallversicherung (Ziffer 9) 

Praktikantinnen und Praktikanten unterliegen während der Dauer des Praktikums der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Welcher Unfallversicherungsträger zuständig ist, 
richtet sich nach der konkreten Ausgestaltung des Praktikumsverhältnisses. 
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Schülerinnen und Schüler sind bei Pflichtpraktika i. d. R. über den Unfallversiche-
rungsträger, der für die Schule zuständig ist, versichert. Bei freiwilligen Praktika von 
Schülerinnen und Schülern ist die Unfallversicherung der jeweiligen Dienststelle zu-
ständig. 

Für Studierende, deren Praktikum Bestandteil des Studienganges und somit dem 
organisatorischen Verantwortungsbereich der (Fach-)Hochschule zuzurechnen ist, 
besteht i. d. R. Unfallversicherungsschutz über den Unfallversicherungsträger der 
Hochschule. Besteht kein Unfallversicherungsschutz über den Unfallversicherungs-
träger der Hochschule, sind Studierende, die ein Praktikum ableisten, bei dem für die 
Dienststelle zuständigen Unfallversicherungsträger automatisch gesetzlich versi-
chert.  

ACHTUNG: Diese Hinweise sind unverbindlich. Bei offenen Fragen empfiehlt es sich, 
Kontakt mit dem für die jeweilige Dienststelle zuständigen Unfallversicherungsträger 
aufzunehmen. Informationen zur Zuständigkeit der Unfallkasse sind auf den Internet-
seiten der Unfallversicherung Bund und Bahn abrufbar. Dort ist auch eine Broschüre 
„Unfallversicherung für Praktikanten und Ferienjobber – was Arbeitgeber wissen 
müssen“ abrufbar. 

12.  Praktikantenvertrag (Ziffer 10.1) 

Mit Praktikantinnen und Praktikanten, die unter diese Richtlinie fallen, ist ein schriftli-
cher Praktikantenvertrag abzuschließen. Hierfür kann der Mustervertrag verwendet 
werden. Er steht online im Wordformat auf den Internetseiten des BMI zum Down-
load bereit.  

In den Praktikantenvertrag sind mindestens aufzunehmen: 

• Name und Anschrift der Vertragsparteien 
• Art des Praktikums 
• die mit dem Praktikum verfolgten Lern- und Ausbildungsziele  
• Beginn und Dauer des Praktikums 
• Dauer der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
• Zahlung und Höhe der Vergütung/Aufwandsentschädigung 

Ist die Praktikantin oder der Praktikant minderjährig, bedarf sie oder er zum Ab-
schluss des Praktikumsvertrages der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. Ver-
tretungsberechtigt sind beide Eltern, soweit nicht die Vertretungsberechtigung nur 
einem Elternteil zusteht. Bei Abschluss des Vertrages sind die allgemeinen Schutz-
vorschriften, insbesondere nach dem Arbeitszeitgesetz und Jugendarbeitsschutzge-
setz, zu beachten.  

Mit dem Inkrafttreten des MiLoG wurde auch das Nachweisgesetz (NachweisG) ge-
ändert. Die in § 2 Abs. 1 a NachweisG geforderte Niederschrift über Praktikumsver-

http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Moderne-Verwaltung/Dienstrecht/TVoeD-Tarifbeschaeftigte/Arbeitsvertragsmuster/arbeitsvertragsmuster_node.html
http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Moderne-Verwaltung/Dienstrecht/TVoeD-Tarifbeschaeftigte/Arbeitsvertragsmuster/arbeitsvertragsmuster_node.html
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hältnisse gilt nur für Praktika, die unter das MiLoG fallen. Sie gilt hingegen nicht für 
Praktika nach dieser Richtlinie.  

13.  Ausstellung eines Zeugnisses oder einer Praktikumsbescheinigung  
(Ziffer 10.2) 

Praktikantinnen und Praktikanten, die ein freiwilliges Praktikum nach Ziffer 1 b oder c 
der Richtlinie absolvieren, haben nach § 26 i. V. m. § 16 BBiG einen Anspruch auf 
Erteilung eines Zeugnisses. I. d. R. ist ein einfaches Zeugnis auszustellen, das An-
gaben zu Art, Dauer und Ziel des Praktikums sowie über die erworbenen Fertigkeiten 
und Kenntnisse enthält. Auf Verlangen ist ein qualifiziertes Zeugnis auszustellen. 
Dieses enthält zusätzlich Angaben zur Leistung und zum dienstlichen Verhalten. 

Pflichtpraktikantinnen und Pflichtpraktikanten nach Ziffer 1 a der Richtlinie ist eine 
Bescheinigung nach den einschlägigen Schul-, Hochschul- oder Studienordnungen 
auszustellen. Auf Verlangen ist ein Zeugnis auszustellen.  

Zur Erstellung von Zeugnissen und Praktikumsbescheinigungen sollen einheitliche 
Maßstäbe angewendet werden. Es gibt keine gesetzlich vorgeschriebene Zeugnis-
sprache. Für alle Zeugnisse gelten nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts allerdings folgende Grundsätze: 

• Ein Zeugnis muss schriftlich ausgestellt werden. Die Erteilung eines Zeugnisses 
in elektronischer Form ist ausgeschlossen.  

• Ein Zeugnis muss klar und verständlich formuliert sein.  
• Ein Zeugnis muss richtig, d. h. die Auskünfte des Zeugnisausstellers müssen 

der Wahrheit entsprechen, und wohlwollend sein. 

Weitere Ausführungen zum Zeugnisrecht, insbesondere auch zur "Zeugnissprache", 
sind der Rechtsprechung der Arbeitsgerichte und der einschlägigen Literatur sowie 
entsprechender Internetangebote zu entnehmen. 

14.  Inkrafttreten der Richtlinie (Ziffer 11) 

Die Neuregelungen treten zum 1. Januar 2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige 
Praktikantenrichtlinie Bund von 1. Dezember 2011 außer Kraft.  

Eine Evaluierung ist grundsätzlich nur bei Gesetzen, Rechtsverordnungen und Ver-
waltungsvorschriften erforderlich. Sie wurde hier dennoch erneut zur Überprüfung 
der Wirkungen der Richtlinie aufgenommen. Die nächste Evaluierung wird drei Jahre 
nach Inkrafttreten, also im Januar 2018 durchgeführt. 

Im Auftrag 

Bürger 



 
 

Praktikumsvertrag 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch 

……………………………………... 
(nachfolgend "Dienststelle") 

und 

Frau/Herrn……………………………………. 

gesetzlich vertreten durch1 …………………… 
(nachfolgend "Praktikantin/Praktikant") 

§ 1 
Einsatzbereich 

(1) Die Praktikantin/der Praktikant2 leistet in der Zeit vom .......................  
bis .............................  

 ein Praktikum auf Grund einer schulrechtlichen Bestimmung, einer Ausbil-
dungsordnung, einer hochschulrechtlichen Bestimmung oder im Rahmen ei-
ner Ausbildung an einer gesetzlich geregelten Berufsakademie (Pflichtprakti-
kum). 

 ein Praktikum von bis zu drei Monaten zur Orientierung für eine Berufsaus-
bildung oder für die Aufnahme eines Studiums (freiwilliges Praktikum). 

 ein Praktikum von bis zu drei Monaten begleitend zu einer Berufs- oder 
Hochschulausbildung, wenn nicht zuvor bereits ein solches Praktikumsver-
hältnis bei einer Bundesbehörde bestanden hat3 (freiwilliges Praktikum). 

                                            
1 Ist die Praktikantin oder der Praktikant minderjährig, bedarf sie oder er zum Abschluss des Praktikums-
vertrages der Einwilligung ihres/seines gesetzlichen Vertreters. Vertretungsberechtigt sind beide Eltern, 
soweit nicht die Vertretungsberechtigung nur einem Elternteil zusteht. 
2 Unzutreffendes streichen 
3 Die Praktikantin oder der Praktikant hat vor Durchführung eines solchen freiwilligen Praktikums schrift-
lich zu erklären, dass sie / er nicht bereits ein solches Praktikum nach Ziffer 1 Buchstabe c der Praktikan-
tenrichtlinie Bund bei einer Bundesbehörde durchgeführt hat. 



 

2 
 

(2) Die regelmäßige wöchentliche Praktikumszeit beträgt ….. Tage /  
……. Stunden. 

(3) Praktikumsort ist ………………… . 

(4) Ausbildungsziel und Ausbildungszweck: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

§ 2 
Vergütung/Aufwandsentschädigung/Sachbezüge  

 Die Praktikantin/der Praktikant erhält eine monatliche Vergü-
tung/Aufwandsentschädigung in Höhe von .............€. Die Vergütung/Aufwandsent-
schädigung wird in entsprechender Anwendung des § 24 Absatz 1 Satz 2 und 3 
TVöD jeweils am letzten Tag des Monats für den laufenden Kalendermonat ge-
zahlt.  

 Eine Aufwandsentschädigung wird nicht gezahlt. 

 Die Praktikantin/der Praktikant erhält folgende Sachbezüge: 
…………………………………………………………………………….. 

§ 3 
Urlaub 

 Die Praktikantin/der Praktikant hat während des Pflichtpraktikums keinen 
Urlaubsanspruch. 

 Die Praktikantin/der Praktikant hat nach § 26 i. V. m. § 10 Absatz 2 Berufsbil-
dungsgesetz Anspruch auf gesetzlichen Mindesturlaub; sofern sie/er noch nicht 
18 Jahre alt ist, gilt § 19 Jugendarbeitsschutzgesetz. Für die Dauer des freiwilligen 
Praktikums beträgt der Teilurlaubsanspruch nach § 5 Absatz 1 Buchstabe a und 
Absatz 2 Bundesurlaubsgesetz …………… Arbeitstage. Die Festlegung des Ur-
laubs erfolgt in Abstimmung mit der Ansprechpartnerin oder dem Ansprechpartner 
unter Berücksichtigung der berechtigten persönlichen Belange der Praktikan-
tin/des Praktikanten. 
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§ 4 
Pflichten der Dienststelle 

Die Dienststelle ist verpflichtet, 

− die für das Praktikum erforderlichen Kenntnisse zu vermitteln,  

− eine/n Ansprechpartnerin/Ansprechpartner zu bestimmen, 

− die erforderlichen Arbeitsmittel unentgeltlich zu stellen, 

− Kosten für notwendige Dienstreisen in entsprechender Anwendung des Bundes-
reisekostengesetzes zu erstatten, 

− die steuer-, versicherungs- und beitragsrechtliche Beurteilung der Praktikantin o-
der des Praktikanten vorzunehmen, 

− der Praktikantin/dem Praktikanten nach Beendigung des Praktikums ein Zeug-
nis/eine Praktikumsbescheinigung auszustellen, aus dem/der sich die Dauer und 
Art der Tätigkeiten ergeben [sofern zutreffend] und das/die auf Wunsch der Prakti-
kantin/des Praktikanten auch Angaben zur Erreichung des Praktikumsziels sowie 
zur Beurteilung von Verhalten und Leistung enthält, 

[folgende nur, sofern zutreffend]  

− Unfälle von Praktikanten bei der Unfallversicherung Bund und Bahn zu melden, 
sofern diese Praktikanten gesetzlich über die Dienststelle unfallversichert sind, 

− die zum Besuch einer ergänzenden externen Bildungsmaßnahme notwendige 
Freizeit zu gewähren. 

§ 5 
Pflichten der Praktikantin/des Praktikanten 

Die Praktikantin/der Praktikant ist verpflichtet, 

− das Praktikum gewissenhaft zu betreiben, 

− die Weisungen der Ansprechpartnerin/des Ansprechpartners der Dienststelle zu 
befolgen, 

− die tägliche Praktikumszeit einzuhalten, 
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− die im Rahmen des Praktikums zugänglichen betrieblichen Arbeitsmittel sowie 
sonstigen Gegenstände sorgfältig zu behandeln, 

[sofern zutreffend] 

 die Vorschriften ……………4 einzuhalten. 

§ 6 
Verhinderung 

Die Praktikantin/der Praktikant ist verpflichtet, der Ansprechpartnerin oder dem An-
sprechpartner eine Verhinderung an der Praktikantenausbildung und die voraussichtli-
che Dauer der Verhinderung unverzüglich mitzuteilen.  

§ 7 
Beendigung/Kündigung 

(1)  Das Praktikantenverhältnis endet nach Ablauf der in § 1 vereinbarten Zeit, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf. 

(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für beide 
Vertragsteile unberührt. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. 

§ 8 
Verschwiegenheit 

Die Praktikantin/der Praktikant verpflichtet sich, über Angelegenheiten, deren Geheim-
haltung durch gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder von einer Bundesbehörde an-
geordnet ist, auch nach ihrem/seinem Ausscheiden Stillschweigen zu bewahren. Bei 
Beendigung des Praktikantenverhältnisses sind alle dienstlichen Unterlagen sowie etwa 
angefertigte Abschriften oder Kopien an die Dienststelle herauszugeben.  

                                            
4 Name der jeweiligen Geschäftsordnung der Dienststelle und ggf. weiterer Vorschriften der Dienststelle 
ergänzen (z. B. Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien). 
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§ 9 
Schriftform 

(1) Es wird folgende Nebenabrede vereinbart:  

……………………………………………….. 

(2) Die Nebenabrede kann mit einer Frist 

 von zwei Wochen zum Monatsschluss  

 von ………. zum …………..  

schriftlich  gekündigt werden.  

(3) Die Vereinbarung von Nebenabreden bedarf der Schriftform (§ 2 Abs. 3 S.1 
TVöD). 

Ort, Datum 

für die Bundesrepublik Deutschland, der/die Praktikant/-in, 

vertreten durch  gesetzlich vertreten durch 

……………………………………... …………………………………. 
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